
1.  Allgemeines
Bei der Planung und Umgestaltung von Anlagen 
ist wichtig, dass insbesondere die Bestimmungen 
der Artikel 7 bis 10 ArGV 4 als «Einheit» betrach-
tet werden. Sie sind Voraussetzung dafür, dass Ge-
bäude und Anlagen im Notfall über sichere Trep-
penanlagen und Ausgänge ungehindert verlassen 
werden können. 

Unter- und Obergeschosse werden gleich behan-
delt. 

Die Defi nition der Hochhäuser und die zusätzli-
chen Anforderungen an die Treppenanlagen in 
Hochhäusern sind in den Brandschutzvorschriften 
der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 
(Brandschutzvorschriften VKF) defi niert.

Zur Begriffsbestimmung der nachfolgenden Aus-
führungen wird Folgendes festgehalten:

Treppenanlagen gelten als vertikale Hauptver-
kehrs- und Fluchtwege und umfassen:

• Treppenhäuser (im Gebäudeinnern liegende 
 Treppen),

• Aussentreppen (Treppen im Freien).

Sie müssen über direkt ins Freie führende Ausgän-
ge verfügen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Fluchtwege ge-
mäss Absatz 2 müssen alle die gleichen Mindestab-
messungen aufweisen (Art. 9 und 10 ArGV 4), das 
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Artikel 7

Treppenanlagen und Ausgänge
1 Treppenanlagen müssen direkt ins Freie führende Ausgänge aufweisen.
2 Als Fluchtwege müssen zur Verfügung stehen:
 a. bei Geschossfl ächen von höchstens 900 m²: mindestens eine Treppenanlage oder ein direkt ins 
   Freie führender Ausgang;
 b. bei Geschossfl ächen von mehr als 900 m²: mindestens zwei Treppenanlagen.

heisst, dass dabei nicht zwischen Ausgängen und 
Notausgängen bzw. Treppen und Nottreppen un-
terschieden wird.

Die Zahl und Anordnung von Treppenanlagen und 
Ausgängen (Fluchtwege) aus Gebäuden und Räu-
men sind in Absatz 2 und in Artikel 8 ArGV 4 fest-
gelegt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Fluchtwege gel-
ten grundsätzlich als Hauptverkehrswege.

Bei der Umnutzung der bestehenden Luftschutz-
keller, müssen die Anforderungen gemäss Arti-
kel 7 erfüllt werden. Alle Ausnahmen sind nach 
Artikel 27 ArGV 4 zu beurteilen.

2.  Zusätze

Absatz 1

Die nach Artikel 7 ArGV 4 vorgeschriebenen Trep-
penanlagen müssen unmittelbar ins Freie führende 
Ausgänge aufweisen. Die Forderung ist in der Re-
gel erfüllt, wenn

• ein direkter Fassadenausgang vorhanden ist  
 (ebenerdig),

• ein Ausgangskorridor, der den Brandschutzvor-
schriften VKF entspricht, die Treppenanlage mit 
dem Freien direkt verbindet,
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Abbildung 407-1: Innenliegende Treppenanlagen

Treppenanlagen bzw. Ausgänge kann sich des-
halb, je nach Raumaufteilung und Anordnung der 
Korridore, noch erhöhen.
Die massgebende Geschossfl äche ist die allsei-
tig umschlossene und überdeckte Grundrissfl äche 
der Geschosse in ihren Aussenmassen ohne Bal-
kone und Terrassen. Es können deshalb die Innen-
abmessungen der Gebäudeumhüllung berück-
sichtigt werden. Nicht abziehbar sind jedoch die 
Querschnitte von Raumabtrennungen, da diese 
die Fluchtwegverhältnisse direkt beeinfl ussen.
Werden Ausgänge, die gemäss Absatz 2 nötig 
sind, bei normalem Betrieb nicht benutzt, so kön-
nen sie als Notausgänge bezeichnet werden. Sie 
gelten dennoch als Hauptverkehrswege und müs-
sen die entsprechenden Mindestanforderungen 
erfüllen (Türen 0,90 m / Treppen 1,20 m). 

3.  Dachaufbauten / Dach-
   installationen
Als Dachaufbauten gelten:

• umwandete Räume (kleiner als 300 m2) auf 
Dachfl ächen, worin technische Installationen für 
die Infrastruktur oder von Produktionsanlagen 
installiert sind, z.B. Komponenten für 

 - Heizung, 
 - Lüftung, 
 - Klima, 
 - Drucklufterzeugung. 

• freistehende, wesentliche technische Einrichtun-
gen wie:

 - Wärmerückgewinnungsanlagen,
 - Luftwaschanlagen,
 - Nachverbrennungsanlagen,
 - grosse Filteranlagen.

Als Dachinstallationen gelten technische Einrich-
tungen und Geräte auf Dachfl ächen ohne beson-
dere Gefährdung wie beispielsweise:

• ein einzelner Liftmaschinenraum,

• einfache Klimageräte,

• Einzelventilatoren,
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• der Ausgang aus dem Treppenhaus als zuge-
höriger Vorraum ausgebildet ist, welcher aus-
schliesslich Erschliessungszwecken dient. La-
gerfl ächen sind deshalb unzulässig, während 
Repräsentationseinrichtungen ohne erhöhtes 
Brandrisiko wie z.B. Empfangsschalter vorhan-
den sein dürfen. Solche Repräsentationseinrich-
tungen können nur im Einvernehmen mit der 
Feuerpolizei und unter Beachtung der Brand-
schutzvorschriften VKF akzeptiert werden,

• der Ausgang in einen Hof mündet (siehe Art. 8 
 ArGV 4).

Werden innenliegende Treppenanlagen über einen 
Ausgangskorridor erschlossen, so kann dieser aus-
nahmsweise auch im Unter- oder Obergeschoss 
angeordnet werden (vgl. Abb. 407-1). 

Absatz 2

Die Basis für die Festlegung der Anzahl Ausgänge 
bzw. Fluchtwege bilden die Geschossfl ächen. Zu-
sätzlich sind jedoch die Fluchtweglängen gemäss 
Artikel 8 ArGV 4 zu berücksichtigen. Die Zahl der 

Wegleitung zur Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz
2. Kapitel: Bau und Einrichtung von Betrieben mit Plangenehmigungspfl icht

3. Abschnitt: Verkehrswege
Art. 7 Treppenanlagen und Ausgänge

Art. 7



• Verdampfer zu Klimaanlagen,

• Leuchtreklamen,

• Antennen,

• Fassadenaufzüge,

• Solaranlagen.

Beim Bau solcher Anlagen ist für die Erschliessung 
(Fluchtwege) Folgendes vorzusehen:
Bei Dachaufbauten ist mindestens eine Treppenan-
lage von 1,20 m Breite bis auf die Dachfl äche zu 
führen. Für den Fall, dass die Treppenanlage nicht 
direkt in einen umwandeten Raum geführt wird, 
ist ein markierter Verbindungsweg unerlässlich, 
z.B. Bodenplatten, Stege.
Eine angemessene Reduktion der Treppenbreite 
auf 0,8 m kann gewährt werden, wenn ein Dach-
aufbau nur selten betreten (max. einmal pro Tag) 

und dabei kein sperriges Material transportiert 
werden muss.
Hat ein Gebäude aufgrund der Normalgeschoss-
fl äche (grösser als 900 m2) zwei oder mehr Trep-
penanlagen / Ausgänge, so ist auch vom Dachauf-
bau ein zweiter Fluchtweg einzurichten, wenn we-
sentliche technische Einrichtungen installiert sind 
(siehe Art. 8, Abb. 408-11 ArGV 4). Dieser kann 
über eine zweite Treppenanlage, allenfalls auch 
über eine Steil- oder Zugtreppe oder ausnahms-
weise über eine ortsfeste Leiter führen. 

Sobald die angebauten Räume grösser als 300 m2 
sind oder den Aufenthalt von Personen einschlie-
ssen (Arbeitsplätze, Ess- und Aufenthaltsräume 
usw.) gelten sie als ein weiteres Geschoss und sind 
gemäss Artikel 7 an die Fluchtwege anzuschliessen 
(Treppenhaus im angebauten Raum).
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